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Der Direktor des Kaiserlichen Gesundheitsamtes 

Berlin, den 4. September 1892 

pr. 7/9.92 U.210 

Es hat sich das Bedürfniß ergeben, möglichst bald eine sichere, dem heutigen Stande 
der Wissenschaft und Praxis entsprechende Grundlage für ein gleichmäßiges  
Verfahren bei der Abwehr und Unterdrückung der Volksseuchen und anderer 
übertragbarer, gemeingefährlicher Krankheiten im gesammten Reichsgebiete durch 
den Erlaß eines entsprechenden allgemeinen Gesetzes zu gewinnen. 
Der Herr Staatssekretär des Innern hat mich beauftragt, einen Entwurf zu einem 
solchen Gesetze aufzustellen und mich ermächtigt, zunächst eine Anzahl von 
Sachverständigen zu hören. Demgemäß beabsichtige ich die Angelegenheit mit 
einigen dem Kaiserlichen Gesundheitsamte als außerordentliche Mitglieder 
angehörenden, hervorragenden Fachmännern zu besprechen und beehre mich Eure 
Hochwohlgeboren ergebenst einzuladen, sich aus diesem Anlaß am 
Montag den 26. September 1892 Vormittags 9 Uhr 
im Dienstgebäude des Kaiserlichen Gesundheitsamtes Luisenstraße 57 gefälligst 
einfinden zu wollen. 
Indem ich mir vorbehalte, eine genaue Übersicht über die Gegenstände der 
Verhandlungen folgen zu lassen, werde ich eine gefällige Zusage, daß auf Euer 
Hochwohlgeboren Erscheinen zu rechnen ist, mit verbindlichem Danke erkennen. 

Köhler 

 
An 
das außerordentliche Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, Königlich preuß. 
Geheimen Medizinalrath und Direktor des Instituts für Infektionskrankheiten Herrn Dr. 
Koch 
Hochwohlgeboren 
hier. 

KGA Nr. 4440.92 

 
1. Scrib. 
An den Director des Kais. Reichs-Gesundheitsamtes 
Ritter pp. 
Herrn Dr. Koehler 
Hochwohlgeboren 
hier 

Ew. Hochwohlgeboren beehre ich mich unter Bezugnahme auf das gefällige Schreiben 
vom 4. d. M. - No. 4440/92 - ganz ergebenst anzuzeigen, daß ich an der am 26. d. M. 
Vorm. 9 Uhr stattfindenden Sitzung theilnehmen werde. 
gez. Koch 

 



2. ad acta 

f. 8/9. Pt. 
ab 9/9. Pt. 
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